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Ausschreibung der Qualifikationsspiele zur Ermittlung der Mannschaften für die Teilnahme im Spieljahr 2013/2014 in der Jugendbundesliga, Oberliga, sowie Landesliga.
A. Spielpaarungen, Spieltermine
1. Diese Ausschreibung in Verbindung mit dem Spielplan, der im SIS-Handball hinterlegt ist, gilt als Einladung für die teilnehmenden Vereine. Die Qualifikationsspiele werden in Turnierrunden zu den im SIS angesetzten Terminen ausgetragen.
2. In der mA-Jugend und mB-Jugend werden Vorqualifikationsrunden durchgeführt, um die neun Teilnehmer der Qualifikationsspiele zu ermitteln. Die Gruppen wurden anhand der Rankingliste festgelegt.
mA-Jugend: 3 Turniere a 4 Mannschaften, Jeder gegen Jeden, Platz 1 -3 nehmen an den Aufstiegsspielen teil, der Letztplatzierte scheidet aus und spielt auf Kreisebene in der Kreisliga

mB-Jugend: 2 Turniere a 4 Mannschaften, 1 Turnier a 3 Mannschaften, Jeder gegen Jeden, Platz 1 – 3 in den beiden Turnieren mit 4 Mannschaften  u. Platz 1 und 2 im Turnier mit 3 Mannschaften nehmen an den Aufstiegsspielen teil. Die jeweils Letztplatzierten spielen ein weiteres Turnier, Jeder gegen Jeden, der Erstplatzierte nimmt an den Aufstiegsspielen teil, Platz 2 u. 3 spielen auf Kreisebene in der Kreisliga.
Nach den Vorrundenspielen werden die Aufstiegsspiele kurzfristig im SIS erfasst. Die Ausrichter wurden mittels der gemeldeten Hallenzeiten von den Warten festgesetzt.

B. Altersklassen
Spielberechtigt sind nur Spieler/innen mit einer gültigen Spielberechtigung für den jeweiligen Verein, sowie für Vereine, die Mitglied im HVW sind. Ist ein Verein bis zu Beginn der Aufstiegsspiele nicht zugelassen, ist die Teilnahme der Mannschaft ausgeschlossen. Bei der Neugründung einer Spielgemeinschaft sind die Pässe vorher auf den neuen Verein umzuschreiben. Pässe für den alten Verein sind nicht gültig. Es gelten die Jahrgänge für die neue Serie; der A-Jugend, die am 01.01.1995 oder später geboren sind, sofern sie das Jugendspielrecht besitzen und der B-Jugend, die am 01.01.1997 oder später geboren sind, sowie der C-Jugend, die am 01.01.1999 oder später geboren sind.

C. Spieltechnische Bestimmungen
1.Die spieltechnische Überwachung liegt bei der Spielleitenden Stelle des Handballkreises Gütersloh e. V. (Friedhelm Piel für die Jungen, Martina Höppner für die Mädchen). Die Organisation erfolgt durch die Warte. Dabei ist der Verein vor Ort der Ausrichter. 
Insbesondere sorgt er für die Einhaltung des vorgegebenen Spielplans, für die Erstellung der ordentlichen Spielberichte, sowie Turnierspielpläne und für die schnellstmögliche Zustellung der Unterlagen an die Spielleitende Stelle. Die Ergebnisse sind vom Ausrichter spätestens 3 Stunden nach Turnierende an die Spielleitende Stelle per Mail zu melden.
Versandt der Spielberichte an folgende Adressen:

Jungen: 
Friedhelm Piel /komm. Jungenwart

Sundernstr. 32

33829 Borgholzhausen


Telefon: 
0 54 25 / 932 608


Handy: 
0176-45055414


E-Mail: 
friedhelm.piel@t-online.de
Mädchen: 
Martina Höppner/Mädchenwartin

Begonienstr. 7


33775 Versmold


Telefon: 
054 23 / 65 43


Handy:
0152/34115667

E-Mail:
maedchenwartinhkgt@online.de
Alle Spielberichtsduplikate 


Kerstin Zipsner


Auf der Schulenburg 40



33378 Rheda-Wiedenbrück1


Telefon:
0 52 42 / 4 89 75


Handy:
01 51 / 19 31 81 96


E-Mail:
kerstin.zipsner@handballkreis-guetersloh.de
2. Die Spielleitende Stelle erfasst die Spielergebnisse im SIS. Ihr bleibt das Recht vorbehalten, für die einzelnen Turnierrunden die Spiel- und Zeitpläne festzusetzen und Spielplankorrekturen auch aus hallentechnischen Gründen vorzunehmen, die für die beteiligten Vereine ohne Einspruchsmöglichkeit bindend sind.
3. Die Einhaltung der spieltechnischen Bestimmungen (Ablaufplan, Anfangszeiten etc.) obliegt dem ausrichtenden Verein.
4. Gespielt wird nach den Internationalen Hallenhandball-Regeln in der derzeit für den DHB gültigen Fassung. Darüber hinaus gelten die verbindlichen Durchführungsbestimmungen des HV Westfalen nach der Rahmentrainingskonzeption für eine einheitliche Wettkampfstruktur im Kinder- und Jugendhandball (Richtlinien für Vereine/Schiedsrichter) in der Fassung vom 01. Juli 2007.

5. In allen Altersklassen wird Jeder gegen Jeden ohne Rückrunde gespielt. An den Spieltagen finden mehrere Spiele einer Mannschaft statt. 
Mädchen und Jungen

A-Jugend

Spielzeit: 1 x 30 Minuten

B- und C-Jugend

Spielzeit: 1 x 25 Minuten

Es wird mit Team-Time-Out gespielt. Pro Spiel 1 x pro Mannschaft. Anwurf hat jeweils die erstgenannte Mannschaft.
6. Es gelten die Satzung des Handballkreis Gütersloh e. V. und die Ordnungen des DHB und WHV, einschließlich der dazu ergangenen Zusatzbestimmungen des WHV in Verbindung mit der Jugendordnung des WHV. Zusätzlich gelten die Durchführungsbestimmungen des Handballkreises Gütersloh der Serie 2012/2013.
7. Für alle Spiele gilt: 

a) Disqualifikation ohne Bericht/Disqualifikation mit Bericht
- Erhält eine Spielerin / ein Spieler eine Matchstrafe (Disqualifikation ohne Bericht), so ist sie / er im nächsten Spiel wieder teilnahmeberechtigt.  

- Bei einer Disqualifikation mit Bericht scheidet die Spielerin / der Spieler aus, es gilt eine vorläufige Sperre von 2 Wochen bis der jeweilige Wart einen Bescheid erstellt hat.

- Weiteres regelt die Rechtsordnung

b) Entscheidungen bei Punktgleichheit

(1) Sind nach Abschluss der Spiele (Jeder gegen Jeden) zwei oder mehrere Mannschaften punktgleich, ist anhand der Ergebnisse der Spiele dieser Mannschaften untereinander eine gesonderte Tabelle zu erstellen. Die Wertung der gegeneinander ausgetragenen Spiele erfolgt:

(A) nach Punkten;

(B) bei Punktgleichheit nach der besseren Tordifferenz;

(2) Sollte nach (1B) noch keine Entscheidung gefallen sein, nach der besseren Tordifferenz aller Spiele

(3)  Sollte nach (2) noch keine Entscheidung gefallen sein, nach den erzielten Toren aller Spiele

(4) Sollte nach (3) noch keine Entscheidung gefallen sein, wird durch die Spielleitende Stelle innerhalb von 1 Tagen ein Entscheidungsspiel angesetzt.

8. Für alle Spiele muss ein Kampfgericht gemäß Regel 18 gestellt werden. Bei den Spielen wird die Funktion des Zeitnehmers über die gesamte Dauer von dem ausrichtenden Verein ausgeübt. Die Sekretäre werden grundsätzlich vom in der Ansetzung Zweitgenannten Verein gestellt. Vereine die keine Person für das Kampfgericht abstellen, werden gem. OStK in Strafe genommen.
9. Fingerharz
Der Ausrichter ist verantwortlich für die Benutzung von Fingerharz. Fingerharz ist nur in den im SIS vermerkten Sporthallen des Handballkreises Gütersloh erlaubt. Gegebenenfalls entstehende Reinigungskosten hat der Verursacher, im Ersatzfall der Ausrichter, zu tragen.

10. Die Schiedsrichter-Ansetzung obliegt dem Kreisschiedsrichterwart, bzw. seinen Mitarbeitern. Ein Einspruch hiergegen ist nicht möglich.

Pro Spiel erhält jeder Schiedsrichter eine Spielleitungsentschädigung in Höhe von 6,50 €. Die Fahrtkosten werden nur einmal gezahlt. Die Anreise bei Gespannen hat in einem PKW zu erfolgen. Abweichungen hiervon bedürfen der Genehmigung durch den Kreisschiedsrichterwart.
Da mehrere Spiele in einer Sporthalle stattfinden rechnet der Schiedsrichter pro Spiel    6,50 € und die einmaligen Fahrtkosten ab. Die Schiedsrichter stellen dem Ausrichter eine Quittung über Fahrtkosten und Spielleitungsentschädigung aus, die vom ausrichtenden Verein vorzubereiten ist. Die Gesamtkosten werden auf die teilnehmenden Vereine umgelegt und an den Ausrichter vor Ort erstattet. Die Vereine tragen bitte Sorge dafür, dass die Mannschaftsbetreuer ausreichend Barmittel zur Verfügung haben.

11. Die angesetzte Anwurfzeit ist einzuhalten. Auf Gastmannschaften und Schiedsrichter wird 15 Minuten gewartet. Tritt eine Mannschaft zu einem Qualifikationsspiel nicht an, so wird dieses Spiel für die fehlbare Mannschaft mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten als verloren gewertet und mit einer Ordnungsstrafe wegen Nichtantretens belegt.

Tritt eine Mannschaft zu einem Turnier, aus von ihr vertretbaren Gründen nicht an, so scheidet sie automatisch aus der weiteren Qualifikation aus und wird für den Spielbetrieb der nächsten Saison in den Kreisspielbetrieb eingegliedert.

Zieht ein Verein seine Mannschaft während der laufenden Aufstiegsrunde auf Kreisebene zurück, verliert der Verein das Melderecht für diese Altersklasse für die Aufstiegsspiele der folgenden Saison. 
Wird ein Platz zur weiterführenden Qualifikation erreicht, muss die Mannschaft des betreffenden Vereines an den weiterführenden Spielen teilnehmen, ansonsten verliert der Verein das Melderecht für diese Altersklasse. (Ausnahme Punkt C, Unterpunkt 17 der DB des Bezirk Nord von März 2013: „Jeweils bis montags nach dem Turnier um 18.00 Uhr können die Vereine auf die weitereTeilnahme an den Qualifikationsrunden verzichten, ohne die bis zu dem Zeitpunkt erreichteSpielklasse zu verlieren. Die Abmeldung hat per Email an die Spielleitende Stelle sowie denmit der Organisation beauftragten Mitarbeiter zu erfolgen.“)
D. Rechtliche Bestimmungen

Einsprüche sind gem. Satzung zulässig. 
In Abänderung der Fristenbestimmung gemäß § 22 RO ist der schriftliche Einspruch so auf den Weg zu bringen, dass 2 Tage nach dem Spieltag beim KSA- Vorsitzenden vorliegt. Geht er später ein, so gilt die Einspruchsfrist als verwirkt. Eine Kopie der Einspruchsschrift ist dem gegnerischen Verein zuzusenden. Hinsichtlich der Formen sind die Bestimmungen des § 21 RO und der Kosten/Gebühren die des § 25 RO zu beachten. 
Der Vorsitzende des KSA (Kreisrechtswart) und die spielleitende Stelle sind nach dem Spiel/Turnier fernmündlich vorab zu informieren.

Rechtswart und Vorsitzender des KSA

Jörg Bechtel


Gestermannstr. 1


33775 Versmold


rabechtel@anwaltsbuero-bechtel.de

Telefon: 05423-476999 (priv.)


Telefon: 05423-20110 (gesch.)

E. Spielklassen und auszuspielende Plätze

Nach der Platzierung der Mannschaften aller Alterklassen auf Kreisebene erfolgt die Meldung zur weiteren Qualifikation der teilnehmenden Mannschaften an den Bezirk Nord zu den vorgeschriebenen Meldeterminen.

Für die ordnungsgemäße organisatorische Abwicklung der Veranstaltung ist der ausrichtende Verein zuständig. Hierzu muss zwingend ein Exemplar dieser Ausschreibung in Papierform vorliegen.

Im Namen des Jugendausschusses des Handballkreises Gütersloh e. V. wünschen wir den Spielen einen fairen, verletzungsfreien Verlauf und allen Mannschaften sportlichen Erfolg.

Gütersloh im März 2013

Handballkreis Gütersloh e. V.

Martina Höppner, Mädchenwartin
Friedhelm Piel, komm. Jungenwart
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